
  
Der Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat namens der Landesregierung die Kleine Anfrage mit 

Schreiben vom 9. Juni 2016 beantwortet. 
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KLEINE ANFRAGE 
 
der Abgeordneten Ulrike Berger, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
Gutachten zur Optimierung der Schülerbeförderung 
 
und 

 
ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
Laut Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage „Vergabe von 

Beratungs- und Dienstleistungen durch die Landesregierung an Dritte 

2014 und 2015“ auf Drucksache 6/5292 hat das Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur im Jahr 2014 ein „Gutachten über die Optimie-

rung der Schülerbeförderung an den öffentlichen allgemein bildenden 

Schulen in M-V“ in Auftrag gegeben, für das 24.000 € gezahlt wurden. 

Die Inhalte und Ergebnisse des Gutachtens sind der Öffentlichkeit bisher 

nicht bekannt. 

 

1. Wie lautet der vollständige Inhalt des oben genannten Gutachtens? 

 
2. Welchen Änderungsbedarf bei der Organisation der Schüler-

beförderung sieht die Landesregierung angesichts der Ergebnisse? 

 
3. Welche Maßnahmen wurden bereits umgesetzt? 

 

 

 
Zu 1, 2 und 3 

 

Die Fragen 1, 2 und 3 werden zusammenhängend beantwortet. 
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Das Erkenntnisinteresse der Landesregierung umfasst folgende Bereiche: 

 

- Berechnung und Darstellung von Einzugsbereichen für eine optimierte Schülerbeförderung 

bezogen auf das bestehende Schulnetz sowie Analyse der Komplexität dieser Einzugs-

bereiche, 

- Exemplarische Analyse von Schuleinzugsbereichssatzungen, 

- Analyse der sich in diesen Schuleinzugsbereichen ergebenden Schulwegzeiten, 

- Analyse der Schulwegzeiten im Jahr 2030 unter Berücksichtigung gegebenenfalls 

erforderlicher Aufhebungen von Schulen infolge der demografischen Entwicklung. 

 

Auf Basis eines vorgelegten Entwurfs sind weitere Ausarbeitungen erforderlich. Die bisher 

letzte Beratung hierzu fand unter Beteiligung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur sowie des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung am 

27. Mai 2016 statt. Eine abschließende Fassung des Gutachtens liegt noch nicht vor und ist 

nach gegenwärtigem Stand vor 2017 auch nicht zu erwarten. Die Meinungsbildung der 

Landesregierung ist insoweit noch nicht abgeschlossen.  


